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1. Prüfungsauftrag 

Die Geschäftsführung der 

Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München, 

(im Folgenden auch "GCE Wasserkraft Frankreich" oder "Gesellschaft" genannt) 

hat uns auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beauftragt, den Jah-

resabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der Buch-

führung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 gemäß §§ 316 ff. HGB zu 

prüfen. 

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB (§ 264a Abs.1) HGB bezeichneten 

Größenmerkmalen als kleine Personenhandelsgesellschaft einzustufen und daher 

nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Unabhängig von der Größenklasse sind 

der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft als inländischer Emittentin 

von Vermögensanlagen nach den Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes 

(VermAnlG) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB zu prü-

fen. Emittenten, die die Vermögensanlagen nach dem 1. Juni 2012 öffentlich angebo-

ten haben, unterliegen – bei kalenderjahrgleichem Geschäftsjahr – erstmalig seit dem 

Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2014 den Rechnungslegungsvorschriften nach 

§§ 23 ff. VermAnlG. 

Der Prüfungsauftrag ist entsprechend § 25 Abs. 1 bis 3 VermAnlG um die Prüfung des 

Lageberichts (erweitert um zusätzliche Angaben), der Beachtung der Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags (die Verwaltung der Vermögensanlage betreffend) oder ei-

nes Treuhandverhältnisses und der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten erweitert worden. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jah-

resabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Be-

richt ist an die Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., Mün-

chen, als das geprüfte Unternehmen gerichtet. 
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Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fas-

sung vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend. 

 

2. Grundsätzliche Feststellungen 

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Der Lagebericht und der Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer 

Beurteilung folgende wesentliche Aspekte zum Geschäftsverlauf und zur Lage: 

• Gegenstand des Unternehmens ist das Halten der Anteile an der Green City 

Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH, die wiederum unmittelbar 100 % 

der Anteile an diversen Wasserkraftgesellschaften in Frankreich hält bzw. hielt, 

sowie das Tätigen von allen damit verbundenen Geschäften. Die Finanzierung 

der unmittelbar und mittelbar gehaltenen Anteile an Tochter- und Enkelgesell-

schaften erfolgt durch Einzahlungen in die Kapitalrücklagen. 

• Am 12. November 2020 hat die geschäftsführende Kommanditistin unter Be-

zugnahme auf § 18 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschaft durch Erklä-

rung („Auflösungserklärung“) zum 31. Dezember 2020 aufgelöst. 

• Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von TEUR 159 (Vj. 

TEUR 979) erzielt. Das negative Ergebnis resultiert insbesondere aus einer  

Abschreibung auf die Anteile an der GCE Wasserkraft Invest Frankreich GmbH 

in Höhe von TEUR 134 (Vj. TEUR 960). Daneben erhöhten sich die sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen (TEUR 25) um TEUR 6. 

• Der Beteiligungsbuchwert der unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen 

ausgewiesenen Beteiligung an der GCE Invest Frankreich GmbH beträgt 

TEUR 500 (Vj. TEUR 3.584). Im laufenden Geschäftsjahr erfolgten mehrere 

Kapitalauszahlungen seitens des Tochterunternehmens in Höhe von insgesamt 

TEUR 2.950, die vollständig gegen den Beteiligungsbuchwert gebucht wurde. 

Darüber hinaus wurde die Beteiligung in Höhe von TEUR 134 einer Wertberich-

tigung unterzogen. 
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• Das Eigenkapital der Gesellschaft verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 

TEUR 2.925 auf TEUR 719. Entnahmen seitens der Gesellschafter und der lau-

fende Verlust führten zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Die  

Eigenkapitalquote blieb gleichwohl aufgrund der deutlich gesunkenen Bilanz-

summe mit 96,8 % knapp über dem Niveau des Vorjahres (96,3 %). 

• Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 11 betref-

fen die Vergütung der geschäftsführenden Kommanditistin (jetzt Liquidatorin). 

• Der Finanzmittelbestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 45 und 

beläuft sich zum Stichtag auf TEUR 243. Im Wesentlichen stehen den zah-

lungswirksamen Kapitalauszahlungen der Tochtergesellschaft (TEUR 2.950) 

Kapitalrückzahlungen an die Gesellschafter (TEUR 2.831) gegenüber. 

Zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken führt 

die Gesellschaft aus: 

• Die GCE Wasserkraft Frankreich i.L. hält 100 % der Anteile an der Green City 

Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH. Diese wiederum hat 100 % der 

Anteile an verschiedenen Wasserkraftgesellschaften in Frankreich gehalten. 

Zwei der insgesamt vier französischen Betriebsgesellschaften konnten bereits 

im Jahr 2021 von der GCE Wasserkraft Invest Frankreich GmbH mit Buchge-

winn verkauft werden (Hydro73 Sarl und Wieliczek Sarl). Die Betriebsgesell-

schaft HESE SAS wurde am 24. Juni 2022 verkauft; es ergab sich insgesamt 

ein Buchverlust. Für die letzte verbliebene französische Betriebsgesellschaft 

SPEE Sarl wurden beide Wasserkraftgesellschaften am 25. Juli 2022 verkauft. 

Die Risiken aus dem mit dem Betrieb von Wasserkraftanlagen wirken sich da-

her aus Sicht des Bilanzstichtages nicht mehr auf die Betriebsgesellschaft aus.  

• Im Hinblick auf die zum Bilanzstichtag noch bestehenden 100%igen Anteile an 

der Green City Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH besteht das Risiko, 

dass die tatsächlich in der Zukunft erzielbaren Erlöse unter den Planungen lie-

gen bzw. das Insolvenzverfahren der Green City Aktiengesellschaft i.I und da-

mit eine etwaige Tilgung der Forderungen der Green City Energy Wasserkraft 

Invest Frankreich GmbH länger als erwartet dauern. Die Gesellschaft schätzt 

den Eintritt dieses Risikos als mittel ein, die Auswirkungen bei Eintritt des Risi-

kos sind als hoch zu bewerten. 
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• Der Fonds wurde mit Erklärung vom 12. November 2020 zum 31. Dezember 

2020 aufgelöst und befindet sich seitdem in Liquidation. Alle von der Green City 

Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH in den Wasserkraftgesellschaften 

gehaltenen Wasserkraftwerke wurden mittlerweile verkauft. Voraussichtlich wird 

die Green City Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH nach Abwicklung 

ihrer Ansprüche ebenfalls liquidiert werden. Eine weitere Ergebnisprognose für 

das Geschäftsjahr 2023 ist derzeit nicht möglich. 

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung der wesentli-

chen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, ist unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Gesellschaft in Liquidation befindet, 

plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den da-

bei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter der 

Gesellschaft dem Umfang nach angemessen und inhaltlich vertretbar. 

2.2. Sonstige Unregelmäßigkeiten 

Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass der Jahresabschluss für das Ge-

schäftsjahr 2021 nicht nach Maßgabe der §§ 325 ff. HGB, § 26 VermAnlG fristgerecht 

offengelegt worden ist. Die Offenlegung erfolgte im Juli 2022. 
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3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 der Green City Energy Wasserkraft Frankreich 

GmbH & Co. KG i.L., München, in der diesem Bericht als Anlage 1 bis 3 (Jahresab-

schluss) und 4 (Lagebericht) beigefügten Fassung den unter dem Datum vom 

21. Februar 2023 unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben 

wird: 

 

ʺBESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGE-

BERICHTES 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH 

& Co. KG i.L. – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- 

und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 

2022 sowie dem Anhang – einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Green City 

Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L. für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Vermö-

gensanlagengesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und  
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften unter Berücksichtigung des VermAnlG und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-

fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den  

Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 

und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
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frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 

ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-

berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-

rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 

abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-

hängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die-

se Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-

schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Un-

ternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-

tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-

ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-

meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-

tierten Angaben abweichen.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen. 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON 

GEWINNEN, VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN 

KAPITALKONTEN 

Prüfungsurteil 

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der Green City Energy Wasserkraft 

Frankreich GmbH & Co. KG i.L. zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

erfolgte die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den 

einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlus-

ten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit 

§ 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on Assurance En-

gagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Re-

views of Historical Financal Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-

tung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Ge-

winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres 

Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.  
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung 

von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon-

ten 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentli-

chen Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vor-

schriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Ge-

winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu er-

möglichen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen 

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung 

von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

ordnungsgemäß ist sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der 

ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu 

den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des Interna-

tional Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Enga-

gements Other than Audits or Reviews of Historical Financal Information“ (Stand De-

zember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung stets auf-

deckt. Falsche Zuweisungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-

ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen 

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapi-

talkonten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung.   
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Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Zuweisungen 

von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-

konten aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-

ser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-

tierende wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, ist höher 

als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellun-

gen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-

ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichti-

gung der Erkenntnisse aus der Prüfung des relevanten internen Kontrollsys-

tems und von aussagebezogenen Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis 

von Auswahlverfahren.“ 

 

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren der nach den für alle Kaufleute geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden Vorschriften für 

bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) unter Berücksichti-

gung der Vorschriften des VermAnlG sowie den ergänzenden Bestimmungen des Ge-

sellschaftsvertrages aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2022 bis zum 31. Dezember 2022 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und der nach §§ 289 ff. 

HGB aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022. 

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ausführlich beschrieben; 

gleiches gilt für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten. In diesem Zusammenhang weisen wir 
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darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht 

die Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung 

gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den 

geprüften Jahresabschluss ergeben oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze er-

fahrungsgemäß Risiken zur Folge haben kann, denen im Lagebericht Rechnung zu 

tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem grundsätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob 

der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlich-

keit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.  

Wir haben unsere Prüfung in den Monaten Januar und Februar 2023 durchgeführt. 

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Entwicklung der Prüfungsstrategie 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

 Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer 

Risikoeinschätzung: 

• die Einhaltung der erweiterten Vorschriften nach dem VermAnlG, 

• Ansatz und Bewertung des Finanzanlagevermögens, 

 Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 

 Auswahl des Prüfungsteams  

 

Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

 Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzun-

gen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 

 Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rech-

nungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen 
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Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten 

 Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter 

Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspiel-

räume, u.a. 

• Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 

 

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen 

 Bildung des Prüfungsurteils  

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

 Mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management 

Wir haben bei der Durchführung der Abschlussprüfung auch die Einhaltung der Be-

stimmungen der §§ 23 ff. VermAnlG geprüft sowie den IDW PH 9.400.16 zum Bestäti-

gungsvermerk des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht eines 

Emittenten von Vermögensanlagen gemäß § 25 VermAnlG beachtet. 

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung, ergänzt um die Besonderheiten des 

VermAnlG, abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buch-

führung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss 

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, 

außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse be-

rücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jah-

resabschluss und Lagebericht abgebildet worden. 

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, 

dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maß-

nahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und  

IT-Systeme zu gewährleisten. 

Die Bestimmungen des den Vermögensanlagen zugrunde liegenden Gesellschaftsver-

trags wurden beachtet. 

5.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 (Anlage 1 bis 3) ent-

spricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB 

unter Beachtung der besonderen Vorschriften für Personenhandelsgesellschaften 

i. S. d. § 264a Abs. 1 HGB einschließlich der Vorschriften des VermAnlG und der er-

gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zur Rechnungslegung. 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zu Gliede-

rung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten.  

Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zur Rechnungslegung 

wurden befolgt. 

Von den Aufstellungserleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1 S. 3, 274a, 276 S. 1 und 

288 Abs. 1 HGB für kleine Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 

HGB (§ 264a Abs.1 HGB) wurde zulässigerweise teilweise Gebrauch gemacht. 
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Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in 

allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ist 

die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß erfolgt. 

5.1.3. Lagebericht 

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) entspricht nach unserer Beur-

teilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in allen wesentlichen 

Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrags. 

Der Lagebericht enthält zudem die folgenden nach § 24 Abs. 1 Satz 3 VermAnlG zu-

sätzlich geforderten Angaben: 

• die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen 

(aufgeteilt in feste und variable vom Emittenten gezahlte Vergütungen), 

• die Zahl der Begünstigten und gegebenenfalls die vom Emittenten gezahlten 

besonderen Gewinnbeteiligungen sowie 

• die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen 

(aufgeteilt nach Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit 

sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirkt, sog. Risktaker). 

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d. h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Zur Bewertung der Anteile an der Green City Energy Wasserkraft Invest Frankreich 

GmbH, München, wurden die erwarteten Zahlungszuflüsse aus dem Verkauf der bei-

den verbliebenen Betriebsgesellschaften zugrunde gelegt.  
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Darüber hinaus wurde auch berücksichtigt, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Jahresabschlusses nicht absehbar ist, ob die Green City AG i.I. das Garantieverspre-

chen gegenüber der Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L. 

erfüllen können wird bzw. in welcher Höhe. Über das Vermögen der Green City AG i.I. 

ist zum 1. Mai 2022 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Green City AG i.I. hat 

in 2012 einen Garantievertrag abgeschlossen, wonach sie bestimmte von der Green 

City Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L. gehaltene Beteiligungen inklusive 

aller in den Beteiligungen bestehenden Gesellschafterdarlehen nach Ablauf des 

31. Dezember 2020 selbst zu einem Erwerbspreis in Höhe des 15fachen der durch-

schnittlichen Jahresnettoerträge aller in den Beteiligungen gehaltenen Anlagen erwirbt 

oder den Erwerb der Beteiligungen nach Ablauf des 31. Dezember 2020 durch einen 

Dritten zum angegebenen Erwerbspreis sicherstellt. Für den Fall, dass durch den Ver-

kauf an einen Dritten lediglich ein niedrigerer Verkaufserlös erzielt werden kann, wäre 

die Green City AG i.I. verpflichtet, die Differenz, wie vertraglich vereinbart, zu erstatten. 

Im Rahmen der Verkäufe wurden Preise unterhalb der Garantiebeträge erzielt. Die 

daraus resultierende Forderung an die Green City AG i.I. aus dem Garantievertrag 

wurde zur Insolvenztabelle der Green City AG i.I. angemeldet. 

Auf Basis der beiden obigen Aspekte wurde im laufenden Berichtsjahr eine Abschrei-

bung in Höhe von TEUR 134 (Vj. TEUR 960) auf den Beteiligungsbuchwert vorge-

nommen. 

 

6. Feststellungen zur Einhaltung gesonderter Bestimmungen 

des Gesellschaftervertrags 

Die Bestimmungen des den Vermögensanlagen zugrunde liegenden Gesellschaftsver-

trags wurden beachtet. 
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7. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Green City 

Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München, für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 und des Lageberichts für dieses Ge-

schäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).  

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3. unter "Wiedergabe des 

Bestätigungsvermerks" enthalten. 

 
München, den 21. Februar 2023 
 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

 
 
 
Gröning Paucksch 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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Anlage 1  

A K T I V A 31.12.2022 31.12.2021 P A S S I V A 31.12.2021

EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Finanzanlagen I. Kapitalanteile der persönlich haftenden
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 500.000,00 3.584.352,59 Gesellschafterin 0,00 0,00

B. UMLAUFVERMÖGEN II. Kapitalanteile der Kommanditisten
1. Kommanditkapital (Kapitalkonto I) 11.009.000,00 11.009.000,00

I. Guthaben bei Kreditinstituten 242.569,51 198.105,18 2. Entnahmen (Kapitalkonto II) -8.543.312,99 -5.791.062,98

3. Verlustvortragskonten (Kapitalkonto III) -2.020.908,78 -1.848.035,25

444.778,23 3.369.901,77

III. Rücklagen 274.015,00 274.015,00

718.793,23 3.643.916,77

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. sonstige Rückstellungen 12.067,00 19.635,00

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 700,28 2.889,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 11.009,00 116.017,00

11.709,28 118.906,00

742.569,51 3.782.457,77 742.569,51 3.782.457,77

Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München

Bilanz zum 31. Dezember 2022

31.12.2022

EUR
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Anlage 2     

2022 2021

EUR EUR

1. sonstige betriebliche Erträge 0,00 200,00

2. sonstige betriebliche Aufwendungen -24.536,94 -18.828,04

3. Abschreibungen auf Finanzanlagen und

auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -134.352,59 -960.000,00

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -623,34

davon an verbundene Unternehmen:

EUR 0,00 (Vj. EUR -623,34) 

5. Jahresfehlbetrag -158.889,53 -979.251,38

6. Gutschrift auf Verrechnungskonto der Komplementärin -2.380,00 -2.380,00

7. Gutschrift auf Verrechnungskonto des

Geschäftsführenden 

(EUR -11.009,00; Vj. EUR -11.009,00) und 

des Treuhand-Kommanditisten -11.604,00 -11.604,00

(EUR -595,00; Vj. EUR -595,00)

8. Belastung auf den Verlustkonten der Kommanditistin 172.873,53 993.235,38

9. Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 0,00

   

Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung
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Anlage 3 
Seite 1 

Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München 

Anhang für das Geschäftsjahr 2022 

 

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 

HRA 98677 eingetragen und hat ihren Sitz in München. Die Firma lautet "Green City Energy 

Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L.". 

Am 12. November 2020 hat die geschäftsführende Kommanditistin unter Bezugnahme auf 

§ 18 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschaft durch Erklärung („Auflösungserklärung“) 

zum 31. Dezember 2020 aufgelöst. Gemäß Gesellschaftsvertrag tritt die Gesellschaft nach 

der Auflösungserklärung mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Auflösungserklärung 

abgegeben wird, gemäß Ziffer 22 des Geschäftsvertrages in Liquidation, ohne dass es dazu 

eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. Die Firma wurde daher ab dem Stichtag 

31. Dezember 2020 um den Zusatz „i.L.“ ergänzt. 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundsätzen 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 wird nach den Vor-

schriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Dabei werden die für alle Kaufleute 

geltenden Vorschriften der §§ 246 bis 256a HGB beachtet sowie die Vorschriften der §§ 264 

bis 288 HGB angewendet. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung er-

folgt entsprechend der Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 i.V.m. § 264a Abs. 1 HGB. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 

HGB gegliedert. 

Die Gesellschaft erfüllt die in § 267 Abs. 1 / § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 

HGB bezeichneten Merkmale einer kleinen Personenhandelsgesellschaft und wendet die für 

kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften gemäß § 267 Abs. 1 HGB an. 

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des § 264c 

Abs. 2 HGB. 

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert 

beibehalten. 
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II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden 

Werten bewertet, sofern von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist. 

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt. 

Die Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller zum Erstellungszeitpunkt erkenn-

baren Risiken in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-

lungsbetrages angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 

III. Erläuterungen zur Bilanz 

1. Finanzanlagen 

Die Entwicklung des Anlagevermögens des Geschäftsjahres 2022 ist in dem nachfolgenden 

Anlagenspiegel 2022 dargestellt.  

Die 100%ige Beteiligung besteht an der Green City Energy Wasserkraft Invest Frankreich 

GmbH mit Sitz in München. Gemäß dem zum 31. Dezember 2022 vorgelegten Abschluss 

weist das Tochterunternehmen ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 643 bei einem Jahres-

überschuss von TEUR 314 aus. Auf die Anteile an der Tochtergesellschaft wurde im laufen-

den Geschäftsjahr basierend auf den aktuellen Planungen eine Abschreibung in Höhe von 

TEUR 134 (Vj. TEUR 960) vorgenommen. 

2. Verbindlichkeiten 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten 

sind unbesichert. 

IV. Sonstige Angaben 

1. Persönlich haftende Gesellschafterin 

Folgende Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin: 

Name GCE Windpark Buchschwabach GmbH 

Sitz München 

Rechtsform GmbH 

Gezeichnetes Kapital EUR 25.000,00 

Sie ist an der Gesellschaft ohne Kapitaleinlage beteiligt. 
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2. Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung oblag im abgelaufenen Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2022 Herrn 

Günter Lanzl (Senior-Fondsmanager) und ab dem 1. Juli 2022 Frau Kathrin Enzinger (Ge-

schäftsbereichsleitung Finance) und Herrn Dr. Alexander Wild (Leitung Anlegerbetreuung) in 

ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Green City Energy Wasserkraft GmbH, München, 

als Liquidatorin. 

Geschäftsführer der Komplementärin GCE Windpark Buchschwabach GmbH, München im 

abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Herren 

 Alexander Kilias, Neubiberg, 

 Philipp Rasthofer, Ilmmünster, 

3. Anzahl der Arbeitnehmer 

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Mitarbeiter. 

4. Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten. 

 

München, den 10. Februar 2023 

Für die Komplementärin 

GCE Windpark Buchschwabach GmbH 

Für die Liquidatorin 

Kathrin Enzinger Dr. Alexander Wild 

Geschäftsführung der Green City Energy Wasserkraft GmbH 
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01.01.2022 Zugänge Abgänge 31.12.2022 01.01.2022 Zugänge Abgänge 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.544.352,59 0,00 2.950.000,00 1.594.352,59 960.000,00 134.352,59 0,00 1.094.352,59 500.000,00 3.584.352,59

Buchwertekumulierte AbschreibungenAnschaffungs- und Herstellungskosten

Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L., München

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022
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 Green City Energy Wasserkraft Frankreich  

GmbH & Co. KG i.L., München 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

 
I. Grundlagen des Unternehmens 

Die Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L. mit Sitz in Mün-
chen (nachfolgend GCE Wasserkraft Frankreich i.L.) wurde in 2012 gegründet.  
Gegenstand des Unternehmens ist das Halten der Anteile an der Green City Energy 
Wasserkraft Invest Frankreich GmbH, die wiederum unmittelbar 100 % der Anteile an 
diversen Wasserkraftgesellschaften in Frankreich hält, sowie das Tätigen von allen 
damit verbundenen Geschäften. Die GCE Wasserkraft Frankreich i.L. finanziert ihre 
Tochtergesellschaft durch Einzahlungen in die Kapitalrücklagen. Das Tochterunter-
nehmen tätigt ihrerseits Investitionen in die französischen Wasserkraftgesellschaften. 

 

Am 12. November 2020 hat die geschäftsführende Kommanditistin unter Bezugnahme 
auf § 18 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschaft durch Erklärung („Auflösungser-
klärung“) zum 31. Dezember 2020 aufgelöst. Gemäß Gesellschaftsvertrag tritt die Ge-
sellschaft nach der Auflösungserklärung mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die 
Auflösungserklärung abgegeben wird, gemäß Ziffer 22 des Gesellschaftsvertrages in 
Liquidation, ohne dass es dazu eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. Die 
Firma wurde daher zum 31. Dezember 2020 um den Zusatz „i.L.“ ergänzt. Gemäß 
§ 22.1 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Liquidation der Gesellschaft durch den 
geschäftsführenden Komplementär als Liquidator. 

St. Genix

WIELICZEK Sarl

St. Julien

GCE Wasserkraft Invest Frankreich GmbH

GCE Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L.

SPEE Sarl 

La Chappelle & 
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HESE Sas
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HYDRO73 Sarl
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Zwei der insgesamt vier französischen Betriebsgesellschaften konnten im Jahr 2021 
von der GCE Wasserkraft Invest Frankreich GmbH mit Buchgewinn verkauft werden 
(Hydro73 Sarl und Wieliczek Sarl). Die Betriebsgesellschaft HESE SAS wurde am 
24. Juni 2022 verkauft; es ergab sich insgesamt ein Buchverlust. Für die letzte verblie-
bene französische Betriebsgesellschaft SPEE Sarl wurden beide Wasserkraftgesell-
schaften am 25. Juli 2022 verkauft. Die Gesellschaft SPEE Sarl besteht noch und soll 
im Jahr 2023 aufgelöst werden. 

 

II. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Die GCE Wasserkraft Frankreich i.L. hält 100 % der Anteile an der Green City Energy 
Wasserkraft Invest Frankreich GmbH. Diese wiederum hat 100 % der Anteile an ver-
schiedenen Wasserkraftgesellschaften in Frankreich gehalten. Die verbliebenen Was-
serkraftanlagen wurden bis Mitte 2022 verkauft.  

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen wirken sich so-
mit nicht mehr auf die Gesellschaft aus. 

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft war im Berichtsjahr von folgenden Fak-
toren geprägt: 

a) Ertragslage 

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 159 (Vj. Jah-
resfehlbetrag TEUR 979) erzielt. Folgende Einflüsse haben wesentlich zu diesem Er-
gebnis beigetragen: 

Auf die Anteile an der 100 %igen Tochtergesellschaft GCE Invest Frankreich GmbH 
wurde eine Abschreibung in Höhe von TEUR 134 (Vj. TEUR 960) vorgenommen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um TEUR 6 auf TEUR 25. 
Sie beinhalten im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 12; Vj. 
TEUR 12), Rechts- und Beratungskosten (TEUR 9; Vj. TEUR 0) sowie Verwaltungs-
kosten (TEUR 4; Vj. TEUR 5). 

  

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterzeichnete Bericht



Anlage 4 

  Seite 3 von 6 

 

b) Vermögenslage 

Der Beteiligungsbuchwert der unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen aus-
gewiesenen Beteiligung an der GCE Invest Frankreich GmbH beträgt TEUR 500 (Vj. 
TEUR 3.584). Im laufenden Geschäftsjahr erfolgten mehrere Kapitalauszahlungen sei-
tens des Tochterunternehmens in Höhe von insgesamt TEUR 2.950, die vollständig 
gegen den Beteiligungsbuchwert gebucht wurde. Darüber hinaus wurde die Beteili-
gung in Höhe von TEUR 134 einer Wertberichtigung unterzogen. 

Das Eigenkapital der Gesellschaft verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 
TEUR 2.925 auf TEUR 719. Entnahmen seitens der Gesellschafter und der laufende 
Verlust führten zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Die Eigenkapitalquote blieb 
gleichwohl aufgrund der deutlich gesunkenen Bilanzsumme mit 96,8 % knapp über 
dem Niveau des Vorjahres (96,3 %). 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Jahresabschlusserstellung und -prüfung (TEUR 10; Vj. TEUR 18) sowie noch auszu-
zahlende Beiratsvergütungen (TEUR 2; Vj. TEUR 2). 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 11 betreffen die 
Vergütung der geschäftsführenden Kommanditistin (jetzt Liquidatorin). 

c) Finanzlage 

Der Finanzmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert: 

  2022  2021 

    TEUR   TEUR 

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit   -74   -23 

Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit   2.950   4.134 

Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit   -2.831   -3.915 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes   45   196 

Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres   198   2 

Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres   243   198 

Der positive Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit betrifft die Kapitalauskehrungen 
der 100 %-igen Tochtergesellschaft GCE Invest Frankreich GmbH, die erfolgsneutral 
gegen den Beteiligungsbuchwert gebucht wurde. 

Der negative Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit betrifft Kapitalrückzahlungen 
an die Gesellschafter. 
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Die Gesellschaft wird aus aktueller Sicht auch zukünftig in der Lage sein, ihren finan-
ziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. 

III. Weitere Angaben nach dem Vermögensanlagegesetz (VermAnlG) 

Zum Stichtag gab es eine Treuhandkommanditistin, die zusammen mit sechs  
Direktkommanditisten und 675 Treugeberkommanditisten Einlagen von insgesamt 
TEUR 10.925 geleistet haben. Gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
wurde davon 1 % (rd. TEUR 109) als Hafteinlage im Handelsregister eingetragen. Dar-
über hinaus haben sechs direkte Kommanditisten eine Einlage von insgesamt 
TEUR 84 geleistet. Die dazu im Handelsregister eingetragene Haftungssumme beläuft 
sich auf rd. TEUR 1. 

Die Liquidatorin hat im Geschäftsjahr Kapitalaus- bzw. -rückzahlungen in Höhe von 
insgesamt TEUR 2.752 angewiesen. Diese wurden in voller Höhe zusammen mit noch 
ausstehenden TEUR 79 aus dem Jahr 2021 bis zum Stichtag gezahlt. 

Nach den gesellschaftsvertraglichen Regelungen ergeben sich vorab der jährlichen 
Ergebnisverteilungen nachfolgende, sonstige Vergütungen: 

 Haftungsvergütung der Komplementärin (GCE Windpark Buchschwabach 
GmbH, München) in Höhe von EUR 2.380,00 (brutto), 

 Vergütung der Treuhandkommanditistin (Green City Experience GmbH, Mün-
chen) in Höhe von EUR 595,00 (brutto), 

 Vergütung der geschäftsführenden Kommanditistin (Green City Energy Wasser-
kraft GmbH, München) in Höhe von EUR 11.009,00 (brutto). 

Daneben wurden Beiratsvergütungen in Höhe von insgesamt EUR 1.595,00 gezahlt. 
Die Aufwendungen dazu sind im Jahresergebnis 2022 enthalten. 

Andere Vergütungen hat die Emittentin im Geschäftsjahr 2022 nicht gezahlt. Die Emit-
tentin hat insbesondere keine variablen Vergütungen oder besondere Gewinnbeteili-
gungen gezahlt. Andere Begünstigte als die Komplementärin der Emittentin gibt es 
keine. 

Insbesondere erhalten die Geschäftsführer der Komplementärin der Emittentin, für ihre 
Tätigkeit weder von der Emittentin noch von ihrer Komplementärin eine Vergütung. Die 
Geschäftsführer der Komplementärin der Emittentin beziehen ihre Gehälter aus-
schließlich von anderen Konzerngesellschaften der Green City Gruppe. Gleiches gilt 
für die Geschäftsführer der geschäftsführenden Kommanditistin. Darüber hinaus gibt 
es bei der Emittentin keine Führungskräfte und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich we-
sentlich auf das Risikoprofil der Emittentin auswirkt. 
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IV. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

1.  Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Für eine Gesellschaft mit dem übergeordneten Ziel des Klimaschutzes sind nicht  
finanzielle Leistungsindikatoren von essenzieller Bedeutung. So konnten mit den Ka-
pitalmitteln der Green City Energy Wasserkraft Frankreich GmbH & Co. KG i.L. fünf 
Wasserkraftanlagen in vier Betriebsgesellschaften renoviert und auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht werden. Über den dadurch möglichen Betrieb der Anlagen 
wird ein wichtiger Beitrag zur Umstellung der Energieversorgung in Frankreich zu einer 
klimaneutralen, nachhaltigen und erneuerbaren Energieerzeugung geleistet. 

2.  Finanzielle Leistungsindikatoren 

Die Eigenkapitalquote liegt bei knapp unter 100 %. Im laufenden Berichtsjahr wurden 
wie im Vorjahr keine Beteiligungserträge erlöst. Das Jahresergebnis liegt um 
TEUR 820 über dem Vorjahresniveau. 

 

V. Risikobericht 

Die GCE Wasserkraft Frankreich i.L. hält 100 % der Anteile an der Green City Energy 
Wasserkraft Invest Frankreich GmbH. Diese wiederum hat 100 % der Anteile an ver-
schiedenen Wasserkraftgesellschaften in Frankreich gehalten.  

Zwei der insgesamt vier französischen Betriebsgesellschaften konnten bereits im Jahr 
2021 von der GCE Wasserkraft Invest Frankreich GmbH mit Buchgewinn verkauft wer-
den (Hydro73 Sarl und Wieliczek Sarl). Die Betriebsgesellschaft HESE SAS wurde am 
24. Juni 2022 verkauft; es ergab sich insgesamt ein Buchverlust. Für die letzte verblie-
bene französische Betriebsgesellschaft SPEE Sarl wurden beide Wasserkraftgesell-
schaften am 25. Juli 2022 verkauft. 

Die Risiken aus dem Betrieb von Wasserkraftanlagen wirken sich daher aus Sicht des 
Bilanzstichtages nicht mehr auf die Betriebsgesellschaft aus. 

Im Hinblick auf die zum Bilanzstichtag noch bestehenden 100%igen Anteile an der 
Green City Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH besteht das Risiko, dass die 
tatsächlich in der Zukunft erzielbaren Erlöse unter den Planungen liegen bzw. das In-
solvenzverfahren der Green City Aktiengesellschaft i.I. und damit eine etwaige Tilgung 
der Forderungen der Green City Energy Wasserkraft Invest Frankreich GmbH länger 
als erwartet dauern. Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als mittel ein, 
die Auswirkungen bei Eintritt des Risikos sind als hoch zu bewerten. 
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VI. Chancenbericht 

Zu dem oben angeführten Risiko existiert analog die Chance, einen über den Planun-
gen liegenden Erlös zu erzielen. 

VII. Prognosebericht 

Der Fonds wurde mit Erklärung vom 12. November 2020 zum 31. Dezember 2020 auf-
gelöst und befindet sich seitdem in Liquidation. Alle von der Green City Energy Was-
serkraft Invest Frankreich GmbH in den Wasserkraftgesellschaften gehaltenen Was-
serkraftwerke wurden mittlerweile verkauft. Voraussichtlich wird die Green City Energy 
Wasserkraft Invest Frankreich GmbH nach Abwicklung ihrer Ansprüche ebenfalls liqui-
diert werden. Eine weitere Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 ist derzeit 
nicht möglich. 

München, den 10. Februar 2023 

Für die Komplementärin 

GCE Windpark Buchschwabach GmbH 

Für die Liquidatorin 

Kathrin Enzinger Dr. Alexander Wild 

Geschäftsführung der Green City Energy Wasserkraft GmbH 
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